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Wenndie Fassade des starkenMannes bröckelt
Podium AmSchluss bliebkaumZeit für
Fragen aus dem Publikum, die zwei
Stundenwarenum.«WasempfehlenSie
einer Person, die über längere Zeit ge-
stalked wird, die aber keine zivilen For-
derungen stellenkann?», fragte einTeil-
nehmer des Podiums «Gewalt an Frau-
en» an der Fachhochschule St.Gallen
(FHS). Diese Situationen gebe es, ant-
worteteChristianSchwarzenegger, Pro-
fessor für Strafrecht, Strafprozessrecht
undKriminologie anderUniversitätZü-
rich. Er rate zu einem strikten Kontakt-
abbruch.Under stimmteDeniseFlunser
zu,derLeiterinderOpferhilfe St.Gallen-
Appenzell. Flunser sagte: «Die Person
soll zurOpferhilfe gehenund ihrUmfeld
informieren.» Komme es zumKontakt-
abbruch, würden sich Stalker häufig im
Freundeskreis des Opfers oder an des-
sen Arbeitsplatz melden. Auch in ande-

ren Punkten waren sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer dieses Podiums
weitestgehend einig.Mit den geplanten
Gesetzesänderungenaufnationaler und
kantonaler Ebene, mit der Unterzeich-
nung der Istanbul-Konvention und mit
Kampagnen habe sich einiges verbes-
sert, so der Tenor. Doch für wahre
Gleichstellung und besseren Opfer-
schutz sei noch vieles zu tun. Slam-Poet
und Autor Renato Kaiser meinte mit
einem Verweis auf die beiden frischge-
wähltenBundesrätinnen:Gleichstellung
sei erst dann erreicht, wenn Frauen in
Führungspositionengenauso fehlerhaft
sein könnenwieMänner.

Der Andrang amMontag war gross.
Unter den gut 200 Besucherinnen und
Besuchern waren zahlreiche Studenten
undMitarbeiter derKantonalenVerwal-
tung. FHS-Dozentin Gabriella Schmid

moderiertedenAbend;dieFragendreh-
ten sichumMännlichkeitsbilder,Opfer-
schutz und Stalking. Christian Schwar-
zenegger vonderUniZürich steht einem

Stalking-Gesetzkritischgegenüber. Stal-
king lasse sich nicht so einfach definie-
ren, Beispiele aus Deutschland zeigten,
dass ein entsprechender Tatbestand

nicht zu mehr Verurteilungen führe.
Christian Bächle, Stellvertretender Lei-
tender Staatsanwalt St.Gallen, und der
Forensiker Karl Weilbach berichteten
von ihrerArbeitmitTätern: «Stark täto-
wierte,muskulöseMänner»würdensich
in der Beratung empathisch zeigen, im
Umgangmit der Polizei teils «aufgelöst
und klein». Vor allemWeilbach plädier-
te dafür, mehr in die Täterberatung zu
investieren. Die Scheidungsanwältin
undSt.Galler FDP-Kantonsrätin Susan-
ne Vincenz stimmte ihm zu.

Sema Karakus vom Frauenhaus
St.Gallen sagte, die Täter würden aus
allen Schichten kommen. Lehrer und
Ingenieure, aber auchMännerohnegute
Ausbildung. Die «ethnische Zugehörig-
keit» mache keinen Unterschied. Auch
in der Schweiz gebe es «patriarchale
Strukturen». (kbr)Gabriella Schmid (ganz rechts) moderierte das Podium. Bild: Thomas Hary

Gesetz soll Stalking-Opfern helfen
Gewalt DerKanton St.Gallenwar vor 15 Jahren Pionier bei der Bekämpfung häuslicherGewalt. Neuwill er Stalking ins Polizeigesetz

aufnehmen und eine Koordinationsgruppe fürHochrisikofälle schaffen. Für denGesetzesentwurf gibt es Lob – undKritik.
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«St.Gallen war 2003 Vorreiter beim
ThemaHäuslicheGewalt, seitdem ist er
zurückgefallen», sagtGabriella Schmid,
Dozentin imFachbereich SozialeArbeit
anderFachhochschule St.Gallen (FHS).
Als erster Kanton hatte St.Gallen ein
polizeiliches Instrumentarium gegen
häuslicheGewalt eingeführt – unter Jus-
tizdirektorin Karin Keller-Sutter. Am
Montagwurdebekannt, dass sie alsBun-
desrätin das Justizdepartement leiten
wird. Am gleichen Tag war auch ihr da-
maliges Engagement in St.Gallen prä-
sent: amFHS-PodiumzumThema«Ge-
walt an Frauen» (siehe Zweittext). Das
Thema bleibt aktuell: Die Schweiz hat
die Istanbul-Konvention unterzeichnet.
Damit ist auchderKantonSt.Gallenge-
fordert, Massnahmen gegen Gewalt an
Frauenzuergreifen.DieSP-Grüne-Frak-
tion hat bereits eine Interpellation ein-
gereicht, in der sie sich nach entspre-
chendenMassnahmen erkundigt.

Seit 2003 können in St.Gallen ge-
walttätige Personen in Fällen von häus-
licher Gewalt für zehn Tage weg gewie-
sen werden. Andere Kantone sind dem
Beispiel gefolgt, teilsmit längerenPerio-
den. In St.Gallen soll sie von zehn auf
vierzehn Tage verlängert werden – mit
dem Ziel, dass Opfer mehr Zeit haben,
allfälligeweitere Schritte, insbesondere
zivilrechtliche, in dieWege zu leiten. So
sieht esderGesetzesentwurf vor, derbis
Ende Jahr in der Vernehmlassung ist.

Annäherungs-,Kontakt-
undRayonverbote

DerGesetzesentwurf umfasst neu auch
Stalking.DieErfahrungenandererKan-
tone zeigten, dass mit polizeilichen
MassnahmendieOpfervonStalkingent-
lastetwerdenkönnen. ImEntwurfheisst
es: Die Polizei könne eine Person, «die
eine anderePerson ernsthaft gefährdet,
bedroht oder ihr nachstellt, aus deren
Wohnung und ihrer unmittelbarenUm-
gebung wegweisen sowie ihr für vier-
zehnTagedurchErlass einerVerfügung
verbieten,mit ihrKontakt aufzunehmen,
namentlich auf telefonischem, schriftli-
chemoderelektronischemWeg,oder sie
in einer anderen Weise zu belästigen».
Neben Wegweisung und Rückkehrver-
bot sollenneuauchAnnäherungs-,Kon-

takt- und Rayonverbote ausgesprochen
werden können. Denise Flunser, Leite-
rin der Opferhilfe St.Gallen-Appenzell,
begrüsst die Neuerungen: «Wir finden
es super, dass auch Stalking aufgenom-
menwird.MitdemRayonverbot ist eines
unsererHauptziele erreicht.»

Enttäuscht zeigt sich Flunser hin-
gegendarüber, dassdieOpferhilfenicht
Teil derKoordinationsgruppeHäusliche
Gewalt und Stalking fürHochrisikofälle
seinwird.Diese soll gemäss Justizdepar-
tement «über die Befugnisse verfügen,
den zuständigenBehörden Empfehlun-
genzukommenzu lassenundpotenziel-
le Opfer zu informieren». Es sei eine
«schwierige Frage» gewesen, wer der
Koordinationsgruppe angehören soll,
sagtMiriamReber, Leiterin der Koordi-
nationsstelle Häusliche Gewalt Kanton
St.Gallen.DieEntscheidung sei für eine
möglichst kleine Gruppe aus Polizei,

Staatsanwaltschaft und forensischePsy-
chiatrie gefallen. Weitere Änderungen
sind bei den Beratungsangeboten ge-
plant.

Bisher gilt: Interveniert diePolizei in
einem Fall von häuslicher Gewalt, fragt
sie Opfer und Täter, ob sie deren Daten
andieOpferhilfe respektive andieBera-
tungsstelle für häuslicheGewalt derBe-
währungshilfeweiterleitendarf.Vonden
Opfern stimmenüberdieHälfte zu, von
denTäternnur 15Prozent (sieheGrafik).
AndereKantonekennenPflichtberatun-
gen, auch am«RundenTischHäusliche
Gewalt», den Reber leitet, wurde darü-
ber gesprochen. Aus finanziellen Grün-
den und weil es besser sei, eine Ver-
pflichtung erst im Strafverfahren vorzu-
sehen, habe man sich dagegen
entschieden.Geplant ist stattdessendie
proaktive Beratung: Die Daten von Tä-
tern, gegen die eineMassnahmewegen

häuslicherGewalt verfügtwurde, sowie
der Opfer sollen immer an die Bera-
tungsstelle respektive die Opferhilfe
übermitteltwerden.Diese kontaktieren
dann die Betroffenen. Die Beratung
selbst bleibt aber freiwillig.

Zwischenfazit fürPaarberatung
fällt sehrgutaus

Dass es kein verpflichtendes Programm
fürTätergebe, sei«eineLeerstelle», sagt
Gabriella Schmid von der FHS. Bei den
Angeboten für Täter sieht sie grossen
Aufholbedarf im Kanton St.Gallen.
Trotzdembegrüsst siedieGesetzesrevi-
sion. Seit zwei Jahren evaluiert Schmid
die «Paarberatung bei Häuslicher Ge-
walt in gewissen Fällen» der Opferhilfe
St.Gallen-Appenzell. Sie hatmit Frauen
undMännerngesprochen,diedasAnge-
bot besucht haben.DieOpferhilfe prüfe
sehr genau, wer dafür geeignet sei; vom

Mann dürfe keine Gefahr mehr ausge-
hen. Von Paarberatungen in Fällen von
Häuslicher Gewalt werde in der Fachli-
teratur abgeraten, so Schmid. Sie zieht
jedoch das Zwischenfazit, dass das An-
gebot sehr gut angenommenwerde. Ei-
nige Paare seien zusammengeblieben,
anderen hätten sich getrennt, sagen, sie
werden in der nächstenBeziehung eini-
ges schlauer machen. Wichtig für die
Paarberatung sei, dass diese von einem
Mann und einer Frau mit guten Kennt-
nissen zurDynamikvonGewalt inPaar-
beziehungenalsBeratungsteamangebo-
tenwerde.«DieBetroffenen fühlen sich
vom eigenen Geschlecht häufig besser
verstanden.» Schmids Evaluation geht
weiter. Imneuen Jahrwill sie die aktuel-
le Paarberatung begleiten. «Das Ange-
bot einer Paarberatung in gewissen Fäl-
len von Häuslicher Gewalt könnte ein
Vorbild sein für andere Kantone.»
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